
§169177 2. Abschnitt: Straftaten gegen die Volkswirtschaft

stim m ten Situation notwendig werdenden M aßnahm en in bestehenden 
Vorschriften entw eder nicht geregelt sind oder un ter Zugrundelegung 
bestehender Vorschriften nicht gem eistert werden können.

Die Bestim m ung soll dem verantw ortungsbew ußten Neuerer, S taa ts
und W irtschaftsfunktionär die Überzeugung geben, daß er bei einem ge
rechtfertigten Risiko auch im Falle des Mißerfolges dafür strafrechtlich 
nicht zur V erantw ortung gezogen w ird; sie soll den Bürger, der wichtige 
Entscheidungen zu treffen hat, zum V erantw ortungsbew ußtsein und zur 
gew issenhaften V orbereitung aller wichtigen Entscheidungen erziehen. 
Die Bestimmung ist als Rechtfertigungsgrund für objektive Verletzungen 
der §§ 163 bis 168 ausgestaltet. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
w ird also nicht erst wegen fehlender Schuld ausgeschlossen, sondern wei 
die H andlung auch im Falle des Mißerfolges als gerechtfertigt anzusehe. 
ist.

2. Ziff. 1 beschreibt die Fälle des Wirtschaftsrisikos. Zunächst muß 
objektiv eine H andlung nach §§ 163 bis 168 vorliegen, deren Be

gehung durch die nachfolgenden U m stände als gerechtfertigt angesehen 
w ird:
— Die H andlung muß unternom m en worden sein, um einen bedeutenden 

wirtschaftlichen Nutzen herbeizuführen. Relevant ist hier nur der N ut
zen fü r die Volkswirtschaft und das sozialistische Eigentum. Ein Risiko 
aus privatem  Profitstreben und aus Bereicherungsabsicht ist in keinem 
Fall gerechtfertigt. Bei der 1. A lternative geht die In itia tive vom Täter 
aus; er ergreift eine günstige Gelegenheit, um fü r den Betrieb oder 
die gesam te Volkswirtschaft Vorteile zu erreichen. Dabei m uß das 
beabsichtigte Ziel jedoch so bedeutsam  sein, daß die zur Erreichung 
des Zieles eingesetzten m ateriellen W erte dies rechtfertigen. Diese 
müssen also in einer tragbaren  Relation zum beabsichtigten Erfolg des 
Risikos zum Nutzen der Volkswirtschaft und des sozialistischen Eigen
tum s stehen.

— A lternativ  kann auch der Fall eintreten, daß der T äter die H andlung 
nach §§ 163 bis 168 begeht, um einen drohenden, bedeutenden w irt
schaftlichen Schaden abzuwenden. Auch h ier kom m t n u r die A bw en
dung des Schadens fü r die Volkswirtschaft oder das sozialistische 
Eigentum  in Betracht. H ier befindet sich der H andelnde in  einer S itua
tion, die m it den ihm  zur V erfügung stehenden Befugnissen oder Vor
schriften allein nicht zu m eistern ist, die aber sicher zum Schaden 
führen wird, w enn er nicht ein Risiko einginge, um ihn zu verhüten 
oder zu verhindern.

— F ür die Beurteilung bei beiden A lternativen ist davon auszugehen, daß 
die H erbeiführung des Nutzens oder die A bw endung des Schadens 
durch vorschriftsgem äße oder den allgem einen Regeln entsprechende 
H andlungen allein nicht zu erreichen und infblgedessen die Eingehung 
des Risikos geboten war.
Diese Voraussetzung kann  auch dann vorliegen, wenn' der riskante
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